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Bericht 
des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (35 der Beilagen): 
Internationales Übereinkommen über die Be
seitigung aller Formen rassischer Diskriminie-

rung 
Das vorliegende übereinkommen ist das erste 

weltweite zwischenstaatliche Vertragswerk, das 
den Schutz der Einzelmenschen, aher auch be
stimmter rassischer und ethnischer Gruppen gegen 
jede Art von rassischer Diskriminierung garantie
ren soll. Artikel 1, 2 und 14 des übereinkom
mens enthalten Bestimmungen, durch die Ver
fassungsrecht ergänzt wird. Die genannten Artikel 
sind daher nach Art. 50 Abs. 3 B-VG zu be
handeln. 

Der Verfassungsausschuß hat die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 17. Feber 1972 in 
Verhandlung gezogen und nach einer Debatte, 
an der sich die Abgeordneten Dr. B r 0 e s i g k e, 
Dr. Ermacora und Dr. Heinz Fischer 
sowie Staatssekretär Dr. Ve s e 1 s k y beteiligten, 
beschlossen, zur Vorbehandlung der Vorlage einen 
Unterausschuß einzusetzen, dem von der Sozia
listischen Partei Österreichs die Abgeordneten 
BI e c h a, Dr. Heinz Fi s c her, Dr. Re i n h art 
und S t r ö e r, von der Österreichischen Volks
partei die Abgeordneten Dr. BI e n k, Dr. E r
mac 0 r a und Dr. Gas per s chi t z sowie von 
der Freiheitlichen Partei österreichs der Abgeord
nete Dr. B r 0 e s i g k e angehörten. 

Gegenstand der Beratungen im Unterausschuß 
waren insbesondere die in der Regierungsvor
lage vorgeschlagenen Erklärungen österreichs zu 
den Artikeln 4 und 5 des übereinkommens. Im 
Unterausschuß wurde über die Fassung der Er
klärung zu Artikel 4 keine übereinstimmung er
zielt. Hingegen war der Unterausschuß einhellig 
der Auffassung, daß von einer Erklärung zu 
Artikel 5 des übereinkommens Abstand zu neh
men sel. 

Blecha 
Berichterstatter 

In seiner Sitzung am 13. März 1972 hat der 
Verfassungsausschuß die Regierungsvorlage neuer
lich in Verhandlung gezogen und nach dem Be
richt des Abgeordneten B lee h a über die Be
ratungen im Unterausschuß und nach Wortmel
dungen der Abgeordneten Dr. B r 0 e s i g k e, 
Dr. Fiedler, Dr, Heinz Fischer, Doktor 
Blenk, Dr. Ermacora und des Bericht
erstatters beschlossen, dem Nationalrat die Ge
nehmigung des übereinkommens samt der Er
klärung der Republik Österreich zu Artikel 4 zu 
empfehlen. Die Erklärung der Republik Öster
reich zu Artikel 5 des übereinkommens hat dem
nach zu unterbleiben. 

Um ein der Rechtssicherheit abträgliches Ne
beneinander ,der Bestimmungen des überein
kommens und des geltenden österreichischen Ver
fassungsrechtes zu vermeiden, erscheint der Aus
schluß der generellen Transformation des Über
einkommens nach Art. 50 Abs. 2 B-VG zweck
mäßig. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den A n
t rag, der Nationalrat wolle beschließen: 

1. Dem übereinkommen über die Beseitigung 
aller Formen rassischer Diskriminierung, dessen 
Artikel 1, 2 und 14 v e rf ass u n g s
ä n der n d e B e s tim m u n gen enthalten, 
sowie der E r k I ä run g der Republik Öster
reich zu Art i k e I 4 des übereinkommens 
(35 der Beilagen) wird die verfassungsmäßige Ge
nehmigung erteilt. 

2. Dieses übereinkommen samt Erklärung der 
Republik österreich ist im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B-VG durch die Erlassung von Gesetzen 
zu erfüllen. 

Wien, am 13. März 1972 

Robert Weisz 
Obmann 
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